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BCNH, VO|  - dem aus serletztes Ziel. rreichen werden diıe ozlalisierung der
Bauernschaft.“ (Aus dem Bericht des ehemaligenKolchosendirektors Joseph Basa],
1: Christian Demoeratie Revıew, Januar

Rufsland un die l’'odesstrafe. Durch KErlafß 26 Maı 1947 wurde ı der
Sowjetunion die Todesstrafe abgeschafft,. Andre] W yschinskı, ehemaliger General-
staatsanwalt der Sowjetunion und al olcher für dıie vıelen Hıinrichtungen der
Jahre VOT dem Krieg verantwortlich, konnte sich nicht genugtun obpreis die-
sSer Maßnahme, die der „beste Krweıis der sowjetsozlalıstischen Humanität“ SE1.
Aber schon 1950 sah sıch 1e SowJjetunion offenbar wıeder SCZWUNSECN, ıhre Hu-
manıtät aufzugeben. Die Todesstrafe wurde wleder eingeführt, und Wär haupt-
sächlich ur  . politische Vergehen, für Verräter, Spione un! Saboteure, w as er-
hın bezeichnend ist für die politische Lage des Liaandes. Am Maı 1954 kündigte
die Tass a daß die Lodesstrafe DU auch wıeder auf ord ausgedehnt werde.
Das erste TFodesurteil wurde der Prawda VOo 28 Mai 1954 veröffentlicht. Ks
handelte sıch Jugendlichen, der Cc1LN Mitglied des Komsomaol nıeder-
gestochen hatte In den nächsten Wochen häuften sıch annn dıe Todesurteile. An-
fang Julı wurde Estland 106 Tau hıngerichtet. In WEeEN1geEr als TEL onaten
wurden insgesamt 19 Todesurteile WESCH Mordes ausgesprochen. Dazu kam noch
e1in weıteres Todesurteil Raub un politischen Vergehens. Die
wirkliche Zahl der Urteile un Hinrichtungen äßt siıch jedoch nıcht feststellen,
da S1IC als Staatsgeheimnıs betrachtet werden, weıl dıe SowjJjetunion stolz darauf
ist beweisen, da{flß sozialıstisch regierten Land keine Verbrechen
gebe.

Dlla moderne Gefängnis der Aprılnummer 1955 VO  - „Esprit“ die dem Pro-
blem der Gefängnisse un ihrer Insassen gew1idmet ıst spricht Professor de Gree{ft
über SUjährigen Erfahrungen als Arzt 10 belgischen Gefängnissen (S 649
bıs 674) In diesem Zeitraum hat sıch untier dem Einfluß medizinischer,
psychologischer, Sozlologischer un anthropologischer Krkenntnisse e1iINn völliıger
Wandel Auffassung und Handhabung des Strafvollzugs durchgesetzt. Die Ge-
Längnisinsassen können heute besser als früher für ihre Familie SOTSEN. Ihre Rück-
kehr dıe Freiheit un hre Kıingliederung den Lebensprozeß wırd Urc|
soziale Maßnahmen sorgfältig vorbereıtet. Besuche finden ı10 mehr famıiılıi  Q
Tren Rahmen STa Die Gefängnisse heißen auch nıcht mehr Gefängnisse, SON-
ern „Anstalten“‘ (etablissements). Diese Anstalten sınd ıJ6 ach Alter un Verant-
wortlichkeit der Gefangenen differenziert. Psychisch Defekte-werden ohne weiıte-
ÜCSs ECEISCHNCHN Untersuchungsabteilungen des SOß. SCr VICE anthropologique‘‘ -
tergebracht un genießen seit 1930 den besonderen Schutz des Gesetzes der ;  e€-
fense Sociale®‘. Alle Gefangenen werden rztlich betreut, haben eCc. auf FKreizeit
un können sıch Zeitungen und Zeitschriften halten. Radıo, Fılme und Büchereien
stehen ihnen ZUrTr Verfügung. Besonderen Wert WIT:  d auf berutfliche Fortbildung
gelegt.

Diese Reform, meınt Prof. de Gree{fT, ist durchaus begrüßen un ent-
spricht der christlichen Auffassung VO! Menschen. macht iIhr 1Ur Au
Vorwurftf: ıhre Oberflächliehkeit. "LTiefere Probleme, W16 VOT allem dieder Verant-
wortung, der Gerechtigkeit un Sühne, würden völlig übersehen. Die meisten die-
SCr humanıtären Reformer xennten den wirklıiche riminellen un die miıt ım
gestellten Probleme Sar nıcht aus EISCHNET Anschauung. Sie urteilten VO STUNCH
1SC.aus un belasteten ı1LINIHNer NUur dıe Justiz un! den Rıchter. Nur wer jahre-
Janger NS Fühlung mıt den Kriminellen gelebt habe, SCl ımstande, sich den
Problemen stellen, cdie hlıer anzupacken. gult. Statt dessen SCL mMan Z
darautf Q Uus, den Gefangenen die aft angenehm möglıch 7U machen. Diese
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